
Bu kayıt formunu imzalayarak, UKBA Cenaze Yardımlașma Derneği’nin (BKUG) arka sayfadaki șartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.
Kișisel verilerinizin ișlenmesine dair bilgileri șu linkte bulabilirsiniz: https://www.ukba.eu/datenschutzerklaerung/
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die AGB des UKBA Bestattungshilfeverein e. V. (BKUG) auf der Rückseite gelesen habe und einverstanden bin.
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: https://www.ukba.eu/datenschutzerklaerung/

BANKA BİLGİLERİ | BANKVERBINDUNG

YARDIMLARDAN YARARLANABİLECEK OLAN AİLE FERTLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 
DATEN DER BEGÜNSTIGTEN FAMILIENANGEHÖRIGEN

Alacaklı | Zahlungsempfänger: 
Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln
UKBA Bestattungshilfeverein e. V.

UKBA CENAZE YARDIMLAȘMA DERNEĞİ | UKBA BESTATTUNGSHILFEVEREIN e. V.
BKUG Üyelik Bașvuru Formu • Almanya | BKUG Mitgliedschaftsantrag • Deutschland

Doğum Tarihi |        mutadstrubeG Yakınlığı
Verwandtschaftsverhältnis

Adı • Soyadı | Vorname • Nachname

        /       /1

        /       /2

        /       /3

5

Varsa Hastalığın Adı
Falls ja, Art der Erkrankung

        /       /
4

Doğum Yeri | Geburtsort

Üyelik Numarası | Mitgliedsnummer

Eşi | Ehegatte

Bekâr Oğul | Sohn (ledig)

Bekâr Kız | Tochter (ledig)

Bekâr Oğul | Sohn (ledig)

Bekâr Kız | Tochter (ledig)

Bekâr Oğul | Sohn (ledig)

Bekâr Kız | Tochter (ledig)

Cadde/Sokak | Straße

Posta Kodu | PLZ        Şehir | Ort

Telefon

E-Mail

Doğum Tarihi | Geburtsdatum       Doğum Yeri | Geburtsort
        /         /

Tabiyet | Staatsangehörigkeit
Türk | Türkisch Diğer | Andere:

Adı • Soyadı | Vorname • Nachname

Kaydı Yapan Temsilci | Empfehlung von Kaydı Yapan Bölge | Gebiet Kaydı Yapan Şube | Gemeinde 

Yer • Tarih | Ort • Datum İmza | Unterschrift

Cinsiyet | Geschlecht
Erkek | Männlich Kadın | Weiblich

Colonia-Allee 3 | D-51067 Köln | T + 49 221 942240-430 | F + 49 221 942240-429 | www.ukba.eu | cenaze@ukba.eu |

Hesap Sahibinin Adı • Soyadı | Name des Kontoinhabers Banka | Kreditinstitut

IBAN BIC

İșbu vekâletle, UKBA Bestattungshilfeverein e. V.’yi, tarafımdan ödenecek meblağları SEPA borç 
nakli yoluyla banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Aynı zamanda, banka kurumuma, 
UKBA Bestattungs hilfeverein e. V. tarafından banka hesabımdan çekilen SEPA borç nakillerini 
ödeme talimatını veriyorum.
Ich ermächtige den UKBA Bestattungshilfeverein e. V., die Zahlungen von meinem Konto  
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
UKBA Bestattungshilfeverein e. V. auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.

Not | Hinweis  Çekim tarihinden itibaren sekiz hafta içerisinde çekilen tutarın iade edilmesini 
talep edebilirim. Bu hususta, banka kurumumla aramda olan anlașmanın șartları geçerlidir.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung  
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.    

SEPA Borç Nakli Vekaletinin Verilmesi | SEPA-Lastschriftmandats

KİMLİK BİLGİLERİ | PERSÖNLICHE DATEN1

2

3

5

4

Yaș 
Alter

Avrupa Ülkeleri 
Euro-Länder

0-30 0 €

31-50 50 €

51-65 100 €

66-80 500 €

81 + 1500 €

Yaş gruplarına göre kayıt ücreti tablosu | Aufnahmegebühr nach Altersgruppen

Kendiniz ve aile fertleriniz arasında kronik ve hayati tehlike arz eden bir hastalık var mı? Evet | Ja Hayır | NeinEvet | Ja Hayır | Nein

EDQMukbaeu



(Köln AG VR 17561)

§ 1 Ziel der Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft
 Die Bestattungskostenunterstützungsgemeinschaft (nachfolgend BKUG genannt) ist eine zweckgebundene Einrichtung des Vereins   
 Bestattungshilfeverein e. V., die die Unterstützung und Solidarisierung zwischen den Mitgliedern der BKUG organisiert, mit dem Ziel,   
 ihre Mitglieder und deren Familienangehörige ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs bei den Bestattungskosten zu unterstützen. 
 Der Bestattungshilfeverein e.V. ist keine Versicherung. Es besteht kein Rückkaufswert.

§ 2 Mitgliedschaft
1. Mitglied können alle Muslime werden, die das 18. Lebensalter vollendet haben. Geschäftsunfähige und beschränkt geschäftsfähige  
 Personen dürfen mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Mitglied werden.
2. Das Mitglied muss seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland, in einem EU-/EWR-Land oder in der Schweiz haben.
3. Das Mitglied hat bei Beginn der Mitgliedschaft eine Aufnahmegebühr an den Verein im Sinne des § 5 zu entrichten.

§ 3 Aufnahme der Mitgliedschaft
1. Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag durch Vorstandsbeschluss des Vereins. Für den Antrag ist das vorgedruckte  
 Antragsformular der BKUG zu verwenden.
2. Die Aufnahme von Mitgliedern, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt nach Vorlage eines ärztlichen Attests und einer   
 Bestätigung, wonach diese Mitglieder nicht lebensbedrohlich erkrankt sind.
 a) Falls der/die Antragsteller/-in auf dem Mitgliedsantrag keine Auskunft über mögliche Krankheiten gibt, wird (ungeachtet des Alters)  
 ein ärztliches Attest angefordert.  
 b) Liegt eine schwerwiegende Krankheit vor, die durch ärztliche Befunde bestätigt ist, wird die Höchstgebühr gemäß §5.1 erhoben.  
3. Der Antrag ist samt den erforderlichen Unterlagen an die Geschäftsadresse des Vereins (Colonia-Allee 3, 51067 Köln) zu senden. Es werden  
 nur wahrheitsgemäß, vollständig ausgefüllte und mit sämtlichen erforderlichen Unterlagen versehene Antragsformulare bearbeitet.
4. Es besteht kein Anspruch auf die Aufnahme der Mitgliedschaft. Der Vorstand des Vereins kann den Mitgliedschaftsantrag ablehnen.  
 Die Begründung der Ablehnung ist nicht erforderlich.

§ 4 Beginn der Mitgliedschaftsrechte
 Die Mitgliedschaftsrechte beginnen erst, wenn:
1. sämtliche in § 3 genannten Bedingungen erfüllt sind,
2. Damit die Anmeldegebühr per Lastschrift abgebucht werden kann, muss die Einwilligung des Kontoinhabers für den Lastschrifteinzug  
 erfolgen. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt erst 60 Tage nach Zahlungseingang auf unserem Konto, es sei denn, ein tödlicher Unfall  
 liegt vor oder der/die Antragsteller/-in hat gemäß §3.2b unter Angabe der Krankheit die Höchstgebühr  bezahlt.    

§ 5 Aufnahmegebühren
1. Um frühe Mitgliedschaften zu fördern, variiert die Anmeldegebühr je nach Altersklasse. 
    Bei der Aufnahme sind folgende Aufnahmegebühren an den Verein gesta�elt nach Altersgruppen zu entrichten: 
 Alter | Betrag: 18-30 / 0 €  | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € I  | 66-80 / 500 € I über 81 / 1500 €

2. Der Übergang von der Familienangehörigkeit auf die Vollmitgliedschaft befreit die Zahlung von einer Aufnahmegebühr. Das Mitglied  
 ist jedoch verp�ichtet, einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu stellen und den jeweiligen Jahresunkostenbeitrag zu leisten.

§ 6 Jahresunkostenbeitrag und Zahlungsbedingungen
1. Der Jahresunkostenbeitrag ist von jedem Mitglied im Voraus zu zahlen. Der voraussichtliche Jahresbetrag wird vom Vorstand des  
 Vereins festgelegt. Der Beitrag eines Jahres setzt sich zusammen aus den Verwaltungskosten und den anteiligen Kosten, die in dem  
 Jahr vor der Erhebung des Jahresunkostenbeitrages für Bestattungen von Mitgliedern und damit zusammenhängenden Ausgaben  
 entstanden sind. Die Kosten werden paritätisch auf alle Mitglieder aufgeteilt. Mit Ablauf des jeweiligen Jahres erfolgt dann die   
 genaue Jahresunkostenbeitragsrechnung.
2. Der Jahresunkostenbeitrag wird grundsätzlich per Einzugsermächtigung von dem Konto des Mitglieds abgebucht.
 Bei Rücklastschriften trägt das Mitglied die entstehenden Kosten.
3. Der Jahresunkostenbeitrag ist von allen Mitgliedern, die bis zum 1. November des jeweiligen Jahres Mitglied der BKUG geworden  
 sind, zu entrichten. Die Unterstützung der BKUG entfällt, wenn das Mitglied den Jahresunkostenbeitrag bis zum angegebenen   
 Termin nicht gezahlt hat. 
4. Die Aussetzung der Unterstützungen hebt die Verp�ichtung zur Zahlung der rückständigen Jahresunkostenbeiträge nicht auf.

§ 7 Begünstigter Personenkreis
1. Für folgende Personen können Unterstützungen der BKUG bewilligt werden:
 a) das Mitglied und der/die Ehegatte/in;
 b) unverheiratete Kinder des Mitgliedes unter 22 Jahren, die kein eigenes Einkommen haben.  
 c) behinderte Kinder des Mitgliedes mit einem GdB von mindestens 70 %.
 2. die oben genannten Personen verlieren ohne vorherige Ankündigung die Unterstützung der BKUG, soweit die nach Abs. 1 
 erforderlichen Voraussetzungen wegfallen.

§ 8 Möglicher Unterstützungsumfang für Mitglieder
1. Sobald das Mitglied oder die nächsten Angehörigen i. S. d. § 7 im Sterbefall die BKUG benachrichtigen, entscheidet der Vorstand des  
 Vereins, ob Unterstützungen erbracht werden können. Sofern der Vorstand Unterstützungen bewilligt, wird ausschließlich durch die  
 BKUG ein Vertragsbestattungsinstitut mit der Erbringung folgender Aufgaben beauftragt:
 a) sämtliche Behördenangelegenheiten,
 b) Vorbereitung des Leichnams entsprechend den islamischen Vorschriften,
 c) die Versargung des Leichnams entsprechend den europäischen Standards
 d) den Hin- und Rück�ug für eine Begleitperson (Economy Class)
2. Für Leichname, die in ein anderes Land außer der Türkei überführt werden, kann die BKUG nur die entstandenen Kosten in Höhe 
 von 3.000 € bis zum Ziel�ughafen übernehmen. 
3. Für diejenigen, die in einem EU-/EWR-Land oder in der Schweiz bestattet werden, können Kosten von bis zu 3.000 € übernommen werden.
4. Diejenigen, die außerhalb eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz verstorben sind, können in ein EU-/EWR-Land oder in die Schweiz  
 überführt und bestattet werden, soweit die Kosten 3.000 € nicht übersteigen.
5. Im Sterbefall außerhalb des Wohnsitzes werden die Kosten des Verstorbenen für die Bestattung in einem anderen Land bis zu 3.000 €  
 übernommen.
6. Für diejenigen, die außerhalb eines EU-/EWR-Landes oder der Schweiz verstorben sind und dort bestattet werden sollen, werden 
 von der BKUG (bei Vorlage der Zahlungsnachweise) die Kosten bis zu 750 € übernommen, wenn nach der Ausstellung des   
    Todesscheins nicht mehr als sechs Monate vergangen sind.
7. Bei Fehl-, oder Todgeburten können nur die Bestattungskosten in einem EU-/EWR-Land oder in der Schweiz übernommen werden.  
 Außerhalb der o. g. Länder werden die Bestattungskosten ohne Begleiterticket übernommen.
8. Folgende Dokumente und Belege müssen dem vorgegebenen Vertragsbestattungsinstitut zur Verfügung gestellt werden:   
 Personalausweis, Pass, Totenschein bzw. Todesbericht, die Heiratsurkunde (international gültige, ansonsten mit Übersetzung ins  
 Deutsche), der Mitgliedsausweis.
9. Für die durch die Nichtvorlage der in Abs. 7 aufgezählten Dokumente entstehenden Kosten kann die BKUG keine Haftung übernehmen.
10. Für eventuelle Verzögerungen oder Verspätungen, die nicht auf das Verschulden der BKUG zurückzuführen sind und insbesondere  
 bedingt durch Feiertage, wegen den Fluggesellschaften oder den Bestattungsunternehmen entstehen, übernimmt die BKUG keine  
 Haftung.

§ 9 Mitteilungsp�icht der Mitglieder
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§ 11 Beendigung der Mitgliedschaft
 

 
Die Kündigung muss schriftlich e  

 
 

 lich krank  
 
 

 der  
 

 
 

äge entfällt.

§ 12 Sonstige Bestimmungen

§ 13 Gerichtsstand
 cher  
 

§ 14 Anwendbares Recht
 
§ 15: Satzungsänderungen durch den Verein
 

 neuen 
ch genügt es, 

 Folgen 

(Köln AG VR 17561)

Madde 1: BKUG’nin amacı 
   
   
  
 

Madde 2: Üyelik
  

 

Madde 3: Üyeliğe alınma
  

 
  

 
 
 
     uygulanır.

Colonia-Allee 3, 51067 Köln) 

 

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması
 

Madde 5: Kayıt ücreti

    Yaş | Ücret: 18-30 / 0 €  | 31-50 / 50 € | 51-65 / 100 € I 66-80 / 500 € I 81 ve üzeri 1500 €

  
 

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları
  

   
   
 

 

 

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler

 
 
 

  
   
 

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler
  

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

 kadar karşılanır.
  

   
 

 
  

 
  

 bu durumda BKUG sorumluluk üstlenmez.
  

 

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

 
  

  
 

Madde 10: Yardımdan faydalanma hakkı
   
 
   
   
    
Madde 11: Üyeliğin sona ermesi
1.   
 

   
   
 

 

 
 

   
Madde 12: Diğer hükümler

3. 

Madde 13: Yargı yeri
   
 

Madde 14: İlgili yasa
 
Madde 15: Dernek yönetiminin gerektiğinde Şartname’de değişiklik yapması
 


